
 

 

25.07.2019 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG die Abgabe 

einer Verdachtsmeldung an die FIU wegen Verstoß gegen § 43 Absatz 1 GwG 

angeordnet. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen zwei Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG die 

Abgaben von Verdachtsmeldungen an die FIU wegen Verstößen gegen § 43 Absatz 

1 GwG angeordnet. Die Bescheide sind rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG die 

Bestellung eines Geldwäschebeauftragten wegen Verstoß gegen § 10 Absatz 1 

Nummer 1 GwG angeordnet. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG die 

Aufbewahrung von zusätzlichen Unterlagen wegen Verstoß gegen § 10 Absatz 1 

Nummer 1 GwG angeordnet. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

05.12.2019 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG die Abgabe 

einer Verdachtsmeldung an die FIU wegen Verstoß gegen § 43 Absatz 1 GwG 

angeordnet. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

19.02.2020 

Es wurden gegen drei Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG 

Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 

GwG ausgesprochen. Die Bescheide sind rechtskräftig. 

Es wurden gegen drei Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG 

Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 

GwG ausgesprochen. Die Bescheide sind rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG die Abgabe 

einer Verdachtsmeldung an die FIU wegen Verstoß gegen § 43 Absatz 1 GwG 

angeordnet. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

21.07.2020 

Es wurden gegen zwei Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG 

Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 2 

und 4 und gegen § 4 GwG ausgesprochen. Die Bescheide sind rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 

Verwarnung nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 1, 2 

und 4 und gegen § 4 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 



 

 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 

Verwarnung nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nr. 1 und 2 

GwG und § 4 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG weitere 

Schulungen wegen Verstößen gegen § 11 GwG angeordnet. Der Bescheid ist 

rechtskräftig. 

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 300 EUR wegen eines Verstoßes gegen § 5 GwG festgesetzt. Der 

Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 500 EUR wegen eines Verstoßes gegen § 5 GwG festgesetzt. Der 

Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 600 EUR wegen Verstößen gegen § 5 GwG und Verletzung der 

Aufsichtspflicht festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 500 EUR wegen Verstoß gegen § 5 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist 

rechtskräftig. 

19.01.2021 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 450 EUR wegen Verstoß gegen § 10 Absatz 1 GwG festgesetzt. Der 

Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 

Verwarnung nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 1 

und 2 und gegen § 4 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 300 EUR wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 

Verwarnung nach § 56 OWiG wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 1 bis 

4 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 500 EUR wegen Verstoßes gegen § 52 Absatz 1 GwG erteilt. Der 

Bescheid ist rechtskräftig.  

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 1.100 EUR wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 GwG und § 4 GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 



 

 

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 300 EUR wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 500 EUR wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 GwG Nummern 1 bis 4 

GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurden gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 250 EUR wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 GwG 

festgesetzt und eine Einzelanordnung getroffen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 300 EUR wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 1 und § 4 GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 500 EUR wegen Verstoßes gegen § 4 GwG festgesetzt. Der Bescheid 

ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 500 EUR wegen Verstoßes gegen § 52 GwG festgesetzt. Der Bescheid 

ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 150 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 150 EUR wegen Verstoßes gegen § 4 GwG festgesetzt. Der Bescheid 

ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 1.000 EUR wegen Verstößen gegen § 4 und § 52 GwG festgesetzt. Der 

Bescheid ist rechtskräftig. 

15.03.2021 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 

Verwarnung nach § 56 GwG wegen Verstoßes gegen § 52 Absatz 1 GwG 

ausgesprochen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 2350 EUR wegen Verstoßes gegen die Sorgfaltspflichten des GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 

in Höhe von 200 EUR wegen Verstoßes gegen die Sorgfaltspflichten des GwG 

festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 



 

 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 

Verwarnung nach § 56 GwG wegen Verstoßes gegen § 8 Absatz 1 und § 11 Absatz 

1 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

06.10.2021 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz1 Nummer 16 Geldwäschegesetz 
eine Verwarnung nach § 56 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten erteilt, wegen 
Verstoß gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten von Güterhändlern § 10 Absatz 6a 
Geldwäschegesetz. Daneben wurde die Anfertigung von Einzelaufzeichnungen über 
Bargeschäfte angeordnet. 

 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld in 
Höhe von 550 EUR wegen Verstoßes gegen  
§ 52 Abs. 1 GwG sowie § 111 OWiG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 14 Geldwäschegesetz ein 
Bußgeld in Höhe von 1.500 EUR wegen Verstößen gegen die allgemeinen 
Sorgfaltspflichten des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen einen Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 
Geldwäschegesetz ein Bußgeld in Höhe von 450,00 Euro wegen Verstößen gegen 
§§ 4,  5, 10 ff GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.   
 
Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 Geldwäschegesetz eine 
Verwarnung mit Verwarngeld nach § 56 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen 
Verstoßes gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG und die 
Aufzeichnungspflichten nach § 8 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist 
rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 Geldwäschegesetz ein 
Bußgeld in Höhe von 450 Euro wegen Verstößen gegen die allgemeinen 
Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG,  gegen die Verpflichtung zur Schaffung 
kundenbezogener Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG und gegen die 
Dokumentationspflichten nach § 8 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 Geldwäschegesetz eine 
Verwarnung nach § 56 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen 
die Dokumentationspflicht nach § 8 GwG ausgesprochen. Der Bescheid ist 
rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld in Höhe 
von 200 Euro wegen Verstößen gegen die Dokumentationspflichten nach § 5 Abs. 2 
und § 8 Abs. 2 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 



 

 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld in Höhe 
von 250 Euro wegen Verstößen gegen die Dokumentationspflichten nach § 5 Abs. 2 
und § 8 Abs. 2 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 

15.01.2022 

Es wurde gegen den geschäftsführenden Gesellschafter eines Unternehmens nach § 
2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1600 EUR wegen Verstoßes 
gegen §§ 5 und 10 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen den geschäftsführenden Gesellschafter eines Unternehmens nach § 
2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1600 EUR wegen Verstoßes 
gegen §§ 5 und 10 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 800 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 5 
und 10 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen die Geschäftsführerin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 4125 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 5 
und 10 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1350 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 5 
und 10 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld 
in Höhe von 30.000 EUR wegen Verstoß gegen § 6 des GwG festgesetzt. Der  
Bescheid ist rechtskräftig. 

 

01.05.2022 

Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG ein Bußgeld 
in Höhe von 750 EUR wegen Verstoß gegen § 5 des GwG festgesetzt. Der Bescheid 
ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen die Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG jeweils 1 Verwarnung wegen Verstoß gegen § 10 Absatz 1 GwG 
festgesetzt. Die Verwarnungen sind rechtskräftig. 
 



 

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 300 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 8 
und 10 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen die Geschäftsführerin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG eine Verwarnung wegen Verstoß gegen § 10 Absatz 1 GwG 
ausgesprochen. Die Verwarnung ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 900 Euro wegen Verstoßes gegen §§ 8 und  10 des 
GWG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.950 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 des GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.000 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 
10 und 43 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 14.050 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 5 und 10 
des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 250 EUR wegen Verstoß gegen § 5 des GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 

15.08.2022 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG eine Bußgeld in Höhe von 3.420EUR wegen Verstoß gegen § 10 
Absatz 6 GwG festgesetzt. 
 
 
Es wurde gegen ein Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG eine 
Verwarnung wegen Verstoßes gegen §§ 11 und 15 des GwG festgesetzt. Die 
Verwarnung ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 925 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 des GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 



 

 

01.12.2022 

Es wurde gegen die Geschäftsführerin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nr. 
16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 550 EUR wegen Verstoßes gegen § 52 Abs. 1 
GwG sowie § 111 OWiG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen einen Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 
Geldwäschegesetz ein Bußgeld in Höhe von 7.400 EUR wegen Verstößen gegen § 9 
Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 130 Abs. 1 OWiG und gegen das Unternehmen ein Bußgeld in 
Höhe von 10.800 EUR nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 OWiG festgesetzt. Der Bescheid ist 
rechtskräftig.   

 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
Geldwäschegesetz eine schriftliche Verwarnung wegen Verstoßes gegen § 8 und § 
10 GwG ausgesprochen. Die Verwarnung ist rechtskräftig 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG eine schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld wegen Verstoßes gegen § 8 und 
§ 10 GwG ausgesprochen. Die Verwarnung ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG eine schriftliche Verwarnung mit einem Verwarngeld wegen Verstoßes gegen § 
15 GwG ausgesprochen. Die Verwarnung ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 700 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 800 EUR wegen Verstoß gegen § 5 des GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach 3 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 900 EUR wegen Verstoßes gegen § 11 GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG eine schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld wegen Verstoßes gegen § 8 und 
§ 10 GwG ausgesprochen. Die Verwarnung ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 



 

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von  450 EUR wegen Verstoß gegen § 10 des GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.200 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
und 15 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 700 EUR wegen Verstoß gegen § 10 und 11 des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 750 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 und 15 des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.050 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 des GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 5.500EUR wegen Verstoßes gegen § 8 Absatz 1 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 GwG ein 
Bußgeld in Höhe von 2.000 EUR wegen Verstößen gegen §§ 11, 15, 8 GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 GwG ein 
Bußgeld in Höhe von 2.100 EUR wegen Verstößen gegen §§ 11, 8 GwG festgesetzt. 
Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.100 EUR wegen Verstoß gegen die Aufsichtspflicht 
nach § 130 OWiG und Verstoß gegen § 8 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist 
rechtskräftig. 
 

01.04.2023 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
Geldwäschegesetz ein Bußgeld in Höhe von 2.200 EUR wegen Verstößen gegen §§ 
10, 11 und 8 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
 



 

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nr. 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.050 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 10 und 15 
des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 550 EUR wegen Verstoßes gegen § 52 Abs. 1 des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 550 EUR wegen Verstoßes gegen § 52 Abs. 1 des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den geschäftsführenden Gesellschafter eines Unternehmens nach § 
2 Absatz 1 Nr. 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 595 EUR wegen Verstoßes gegen 
§ 10 Abs. 6a des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.500 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Absatz 6 
des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.450 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
Abs. 6a des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.950 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Abs. 6a des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen die Geschäftsführerin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nr. 
16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 7.500 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 4 und 52 
Abs. 1 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 3.650 EUR wegen Verstoßes gegen §§ 5 Abs. 1 u. 2 
sowie 10 Abs. 6a des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 

01.09.2023 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.100 EUR wegen Verstoßes gegen § 5 Absatz 1 und  
§ 52 Abs. 1 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 300 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
Abs. 6a des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 



 

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 5.500 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
Abs. 6a des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 3.000 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Absatz 6 
des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.550 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
Absatz 6 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.550 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
Absatz 6 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen die Gesellschafterin eines Unternehmens nach § 2 Abs. 2 Nummer 
14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro wegen Verstoßes gegen § 8 Absatz 2 
Satz 2 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro wegen Verstoßes gegen § 52 
Absatz 1 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro wegen Verstöße gegen §§ 10 Absatz 6a 
und 15 Absatz 2 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Abs. 6a des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
Es wurde gegen die verfahrensbeteiligte juristische Person (§ 2 Absatz 1 Nr. 16 
Gwg) als Nebenfolge einer Ordnungswidrigkeit  (Verstoß gegen § 130 Absatz 1 
OWiG) ein Bußgeld in Höhe von 3.200 EUR gem. § 30 Absatz 4 OWiG festgesetzt. 
Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurden gegen zwei Geschäftsführer eines Unternehmens nach § Abs. 1 Nr. 14 
GwG jeweils ein Bußgeld in Höhe von 1.800 Euro wegen Verstößen gegen §§ 11 
Abs. 2 und 8 Abs. 2 GwG festgesetzt. Die Bescheide sind rechtskräftig. 
 
 
Dem Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG wurde 
wegen des Verstoßes gegen § 10 Absatz 6a GwG eine Verwarnung erteilt.  
 



 

 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Abs.1 Nr. 14 GwG ein 
Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro wegen Verstößen gegen § 11 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG ein 
Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro wegen Verstößen gegen § 8 Abs. 2 GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen die verfahrensbeteiligte juristische Person (§ 2 Absatz 1 Nr. 16 
Gwg) als Nebenfolge einer Ordnungswidrigkeit  (Verstoß gegen § 130 Absatz 1 
OWiG) ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR gem. § 30 Absatz 4 OWiG festgesetzt. 
Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 

 

15.01.2024 

 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.075€ wegen Verstöße gegen § 10 Absatz6a 
Nummer 1c GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den Betriebsleiter eines Unternehmens nach §3 Absatz 1 
Nummer16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.825€ wegen Verstöße gegen §10 
Absatz 6a Nummer 1c GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.400 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Abs. 6a des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.200 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 
Abs. 6a des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR wegen Verstoßes gegen § 5 
Absatz 1 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 



 

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR wegen Verstoßes gegen § 5 
Absatz 1 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.976 EUR wegen Verstoßes gegen § 5 
Absatz 5 Nummer 1c GwG, § 10 Absatz 6a GwG, § 15 Absatz 2 GwG festgesetzt. 
Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 7.100 EUR wegen Verstoßes gegen § 10 Abs. 6a und 
§ 15 Abs. 2 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  

 

Es wurde ein Verwarngeld in Höhe von 55 EURO  gegen den Inahber eines 
Unternehmens nach §2 Absatz 1 Nummer 16 GwG wegen Verstoß gegen § 10 
Absatz 6a GwG festgesetzt.   

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.100 EUR wegen Verletzung der Aufsichtspflicht 
nach §130 OWiG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den Betriebsleiter eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 
Nummer16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.200EUR wegen Verstöße gegen §10 
Absatz 6a Nummer 1c GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den vertretungsberechtigten Gesellschafter eines Unternehmens 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 925 EUR wegen 
Verstoßes gegen § 10 Absatz 6 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
 
Es wurde gegen den vertretungsberechtigten Gesellschafter eines Unternehmens 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG ein Bußgeld in Höhe von 925 EUR wegen 
Verstoßes gegen § 10 Absatz 6 des GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
 
Es wurde gegen die Geschäftsführerin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nr. 
16 GwG ein Bußgeld in Höhe von 15.000 EUR wegen Verstoßes gegen § 52 Abs. 1 
GwG sowie § 4 Abs. 1 und 2 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
 



 

 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von  800 EUR wegen Verstoß gegen § 10  Absatz 6 des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
 
Es wurde gegen den Inhaber einers Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 1.050 Euro wegen Verstößen gegen § 8 Absatz 1 und 
Absatz 2 sowie gegen § 10 Absatz 1 und Absatz 6a festgesetzt. Der Bescheid ist 
rechtskräftig. 
 
Es wurde gegen die Gesellschafterin eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro wegen Verstößen gegen § 8 Abs. 2 GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
 
Es wurde gegen den Gesellschafter eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro wegen Verstößen gegen § 8 Abs. 2 GwG 
festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 
 
 
Es wurde gegen das verfahrensbeteiligte Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 14 
GwG eine Einziehung in Höhe von 3.151 Euro als Nebenfolge der 
Ordnungswidrigkeiten der Gesellschafterin des Unternehmens wegen Verstößen 
gegen § 8 Absatz 2 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig.  
 
 
 
Es wurde gegen den Gesellschafter eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.900 Euro wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 6 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen die Gesellschafterin eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.900 Euro wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 6 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro  gegen den Geschäftsführer eines 
Unternehmens nach §2 Absatz 1 Nummer 14 GwG wegen Verstoß gegen § 10 
Absatz 6 GwG festgesetzt.   

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 
GwG ein Bußgeld in Höhe von  3.100 Euro wegen Verstoß gegen § 10  Absatz 6 des 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 



 

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro wegen Verstoß gegen §52 Absatz 1 
Nummer 1 GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen den Inhaber eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 2.000 Euri wegen Verstoß gegen § 10 Absatz 6a 
Nummer 1c GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräfig. 

 

Es wurde gegen die Inhaqberin eines Unternehmens nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG ein 
Bußgeld in Höhe von 1.750 Euro wegen Verstößen gegen § 11 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 
GwG festgesetzt. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

Es wurde gegen die Inhaberin eines Unternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 
GwG ein Bußgeld in Höhe von 850 EURO wegen Verstößen gegen § 10 Absatz 6a 
Nummer 1c GwG festgesetz. Der Bescheid ist rechtskräftig. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


